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KV Hessen Honorarverteilungsmaßstab (HVM)
Körperschaft des öffentlichen Rechts ab 1. Januar 2020

Beschluss der Vertreterversammlung 
vom 27.06.2020

Änderung des 

Honorarverteilungsmaßstabes  
(HVM) 

gem. § 87b Abs. 1 S. 2 SGB V 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen 

gültig ab: 1. Januar 2020  

Beschluss der Vertreterversammlung vom 27.06.2020 
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Der Honorarverteilungsmaßstab (HVM) der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen gem. § 87b 
Abs. 1 S. 2 SGB V wird mit Wirkung ab 01.01.2020 wie folgt geändert: 

I) Das Inhaltsverzeichnis wird unter der Überschrift „Anlagen“ um eine 
weitere Zeile wie folgt ergänzt: 

„Anlage 7 Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen“ 

II) Abschnitt II Teil B Nr. 3.11 wird geändert und lautet wie folgt:  

„Verringert sich das Gesamthonorar der Ersatz- und Primärkassen einer Arztpraxis um 
mehr als 10 % gegenüber dem entsprechenden korrespondierenden Vorjahresquartal, 
kann der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen im Einzelfall auf Antrag 
der betroffenen Praxis befristete Ausgleichszahlungen an die Arztpraxis leisten, wenn 
sich in Folge einer Pandemie, Epidemie, Endemie, Naturkatastrophe oder eines 
anderen Großschadensereignisses die Fallzahl in einem die Fortführung der Arztpraxis 
gefährdenden Umfang mindert,  die Honorarminderung mit der Umstellung der 
Mengensteuerung auf eine neue Systematik oder dadurch begründet ist, dass die 
Partner der Gesamtverträge bisherige Regelungen zu den sogenannten 
extrabudgetären Leistungen, Leistungsarten und Kostenerstattungen nicht fortgeführt 
haben.“ 

III) Abschnitt II Teil B Nr. 4.11 wird geändert und lautet wie folgt: 

„Verringert sich das Gesamthonorar der Ersatz- und Primärkassen einer Arztpraxis um 
mehr als 10 % gegenüber dem entsprechenden korrespondierenden Vorjahresquartal, 
kann der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen im Einzelfall auf Antrag 
der betroffenen Praxis befristete Ausgleichszahlungen an die Arztpraxis leisten, wenn 
sich in Folge einer Pandemie, Epidemie, Endemie, Naturkatastrophe oder eines 
anderen Großschadensereignisses die Fallzahl in einem die Fortführung der Arztpraxis 
gefährdenden Umfang mindert,  die Honorarminderung mit der Umstellung der 
Mengensteuerung auf eine neue Systematik oder dadurch begründet ist, dass die 
Partner der Gesamtverträge bisherige Regelungen zu den sogenannten 
extrabudgetären Leistungen, Leistungsarten und Kostenerstattungen nicht fortgeführt 
haben.“ 

IV) Nach Anlage 6 wird eine weitere Anlage 7 eingefügt, diese lautet wie aus 
dem Anhang 1 ersichtlich.
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Anhang 1 

Anlage 7 Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen 

Die KV Hessen gewährt ab dem Quartal 1/2020 für die Quartale, in denen dauerhaft oder 
zeitweise durch die WHO eine pandemische Lage für Deutschland ausgerufen wurde, 
längstens aber bis 31.12.2020, von Amts wegen eine Ausgleichszahlung, wenn sich das 
Gesamthonorar einer Arztpraxis um mehr als 10% gegenüber dem korrespondierenden 
Vorjahresquartal verringert und dieser Honorarrückgang aus einem durch die Pandemie 
bedingten Rückgang der Fallzahl resultiert. Sofern in dieser Anlage von Gesamthonorar 
gesprochen wird, ist das Gesamthonorar mGV und eGV der Ersatz- und Primärkassen 
gemeint. 

Die Prüfung und Berechnung der Ausgleichszahlung erfolgt nach Durchführung der 
Honorarabrechnung. Die Ausgleichszahlung wird je Quartal ermittelt und erfolgt maximal in 
Höhe von 90% des jeweils entsprechenden Gesamthonorars im Vorjahresquartal. Einzelheiten 
der Umsetzung regelt der Vorstand der KV Hessen. 

Liegt kein Gesamthonorar aus dem Vorjahresquartal einer Arztpraxis vor (z.B. bei Neupraxen 
und Wechsel der Betriebsstättennummer), wird das durchschnittliche Gesamthonorar der 
Fachgruppe im Vorjahresquartal oder auf Antrag das Gesamthonorar des Vorgängers im 
Vorjahresquartal berücksichtigt. 

Bei einer Änderung des Zulassungsumfanges eines Arztes in einer Praxis wird die 
Vergleichbarkeit des Gesamthonorars hergestellt, indem das Gesamthonorar des Arztes nach 
Zulassungsumfang im Vorjahresquartal mit dem aktuellen Zulassungsumfang des Arztes 
multipliziert wird. 

Weitere Einzelheiten der Umsetzung regelt der Vorstand der KV Hessen. 

Frankfurt, den 27.06.2020 

Kassenärztliche Vereinigung Hessen 

Dr. med. Klaus-Wolfgang Richter 

Vorsitzender der Vertreterversammlung 


